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Konzept zur Leistungsbewertung für das Fach Kunst 
am Jan-Joest-Gymnasium der Stadt Kalkar 

 
 

Grundsätze und Vereinbarungen der Fachkonferenz Kunst  zu  Leistungsbewertung  und 

Leistungsrückmeldung in der Sekundarstufe I auf Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI und 

Kapitel 3 des Kernlehrplans Kunst (Gymnasium Sek I).  

 
 Die Fachlehrer/-innen informieren zu Beginn eines jeden Halbjahres die Schülerinnen und 

Schüler über die Kriterien der Leistungsbewertung.  

 Die Leistungsrückmeldung erfolgt in regelmäßigen Abständen (zumindest zum Quartalsende) in 
schriftlicher oder mündlicher Form.  

 Bei Minderleistungen erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern im 
Zusammenhang mit den Halbjahreszeugnissen individuelle Lern- und Förderempfehlungen. 

 Eltern erhalten bei Elternsprechtagen sowie im Rahmen regelmäßiger Sprechstunden 
Gelegenheit, sich über den Leistungsstand ihrer Kinder zu informieren und dabei Perspektiven 
für die weitere Lernentwicklung zu besprechen. 

 

Im Fach Kunst kommen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ 

gestaltungspraktische, schriftliche und mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. 

Verbindliche Absprachen 

1. Es wird bei der Bewertung generell zwischen Lern- und Leistungsphasen unterschieden. 
In der Lernphase steht der Arbeitsprozess (gezielte Problemformulierung, 
Ideenreichtum bezogen auf Fragehorizonte und Lösungsansätze, Umgang mit 
„Fehlentscheidungen“, Intensität, Flexibilität, ...) im Zentrum der Bewertung. Dazu 

werden Zwischenergebnisse wie Entwürfe, Skizzen, schriftliche Erläuterungen, Lerntagebücher 
etc., herangezogen. 

In der Leistungsphase werden die Arbeitsergebnisse bezogen auf Kriterien geleitete 
Aufgabenstellungen bewertet. Bildnerische Gestaltungsprodukte als Endprodukte werden 
bewertet nach Kriterien, die den Schülern bei der Aufgabenstellung schriftlich genannt werden. 

 

2. In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 wird eine von allen Schülerinnen und Schülern verbindlich zu 
führende Arbeitsmappe (bzw. Heft und Ordner, Portfolio) gefordert und überprüft , sie geht in 
die Benotung ein. Die Beurteilung bezieht sich auf strukturierte Heftführung, Vollständigkeit der 
Arbeitsblätter, Unterrichtsmitschriebe, Zeichnungen, Kompositionsskizzen, Schaubilder etc. 
 

3. Die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit erfolgt gemäß KLP-ER SI. Sie erfasst die Qualität, die 
Quantität und die Kontinuität der mündlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Für 
die Bewertung der Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch Darstellungsleistungen zu 
berücksichtigen. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor 
allem durch Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. 

 

4. Kurze Überprüfungen (schriftliche Übung) in gestalterischer und/oder schriftlicher Form in enger 
Bindung an den jeweiligen Lernzusammenhang sind möglich. 
 

5. Grundsätzlich besteht nach Absprache mit dem Fachlehrer die Möglichkeit zu besonderen 
Lernleistungen, z. B. Referaten oder Protokollen, die dann in der Notenfindung berücksichtigt 
werden. 
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6. Im Verlauf der Sekundarstufe I  ist durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass eine 
Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist. 

 

Grundsätze und Vereinbarungen der Fachkonferenz Kunst  zu  Leistungsbewertung  und 

Leistungsrückmeldung in der Sekundarstufe II auf Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt 

sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Kunst  

 Die Fachlehrer/-innen informieren zu Beginn eines jeden Halbjahres die Schülerinnen und 
Schüler über die Kriterien der Leistungsbewertung.  

 Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. Neben der 
Bekanntgabe der Leistungsstände am Ende des Quartals soll mindestens am Ende jedes 
Unterrichtsvorhabens den Schülerinnen und Schülern verbindlich ihr Leistungsstand mit 
Begründung von Einzelleistungen mitgeteilt werden. 

 Klausuren werden mit einem Kommentar versehen, der die Leistung würdigt und durch 
konstruktive Empfehlungen Möglichkeiten der Weiterentwicklung aufzeigt. 

 

Verbindliche Absprachen:  

Vor allem im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten/Klausuren“ wird schrittweise zu den 

verbindlichen Aufgabenarten und aktuellen Aufgabenformaten hingeführt. Die 

Überprüfungsformen werden im Unterricht eingeübt, indem sie in den laufenden Unterricht 

integriert werden, so dass sie in Klausuren von den Schülerinnen und Schülern angewendet 

werden können. Da  am Jan- Joest Gymnasium im Fach Kunst momentan keine SuS zum Abitur 

geführt werden, müssen nicht alle Aufgabenarten und alle Überprüfungsformen in 

unterschiedlichen Zusammensetzungen allen betroffenen Schülerinnen und Schülern bekannt 

sein. 

Verbindliche Instrumente: 

Überprüfung der schriftlichen Leistung 

 Aufgabentypen werden schrittweise und entsprechend den Vorgaben entwickelt. 

 Für die Klausuren werden kriteriengeleitete Erwartungshorizonte mit Gewichtungen 
erstellt. 

 In der EF wird eine Klausur als gestaltungspraktische Arbeit mit schriftlicher Erläuterung 
gestellt. 

 In der Q1 soll im Rahmen der geltenden Vorschriften von der Möglichkeit einer 
gestaltungspraktischen Hausarbeit Gebrauch gemacht werden. 

 

Überprüfung der sonstigen Leistung  

 gestaltungspraktische Aufgaben, die kriteriengeleitet formuliert sein müssen 

 hierzu auch die prozessbegleitenden  Zwischenergebnisse 

 Kunstmappe oder Portfolio, das die Arbeitsprozesse und die bildnerischen Entscheidungen 
in reflektierender Weise dokumentiert 

 Referate, bei denen der Inhalt und dessen Aufarbeitung für die Adressatengruppe in die 
Bewertung einfließt  
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 Beteiligung am Unterrichtsgespräch durch weiterführende Fragen, Einbringen neuer Ideen, 
begründete Lösungen und gute Zusammenfassungen 

 

Kriterien: 

Übergeordnete Kriterien: 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen den Schülerinnen und Schülern transparent 

und klar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch 

für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

 Die Ausführungen in Klausuren und im Unterricht müssen fach-, sach- und 
adressatengerecht angelegt sein. 

 Die Ausführungen in Klausuren und im Unterricht müssen in einer angemessenen 
Sprache/Fachsprache erfolgen. 

  
Konkretisierte Kriterien: 

Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung (alle Klausurformen): 

 Bewertungskriterien sind in den konkretisierten Unterrichtsvorhaben ausgeführt und 
müssen aus den Aufgabenstellungen hervorgehen. 

 Die drei Anforderungsbereiche werden entsprechend mit Schwerpunkt zweiter AF (etwa 
2:5:2) berücksichtigt, wobei in der EF zu Beginn AF I durchaus mehr gewichtet werden darf. 

 Fachsprachliche und schriftsprachliche Korrektheit 

 Klarheit in Aufbau und Sprache 

 Klarheit und Eindeutigkeit der Aussage, übersichtliche Gliederung und inhaltliche Ordnung 

 Offenheit für die Entwicklung verschiedener Lösungen und Variationen im Rahmen der 
Aufgabenstellung 
 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen: 

Wie in der Sekundarstufe I wird bei der Bewertung auch zwischen Lern- und Leistungsphasen 

unterschieden.  

 Gestalterische Problemstellungen und Untersuchungsaufträge werden so formuliert, dass 
den Schülerinnen und Schülern die Bewertungskriterien transparent sind. Sie leiten sich aus 
den Kompetenzen des Lehrplans ab. Auf Grundlage dieser Bewertungskriterien werden die 
Einzelbewertungen begründet.  

 Die Gestaltung des Portfolios bzw. der Kunstmappe wird mit Blick auf die jeweilige Phase 
des Prozesses überprüft, welche jeweils dokumentiert wird. 

 Ein Kriterium ist die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Handelns im Prozess. 

 In den Lern- und Leistungsphasen müssen die drei Anforderungsbereiche eingefordert und 
angemessen berücksichtigt werden. 

 In Gruppenarbeit wird die Teamfähigkeit angemessen berücksichtigt. 

 In Gruppenarbeiten sollte der Anteil jedes einzelnen erkennbar sein. 

 Neben der Quantität wird auch die Qualität der Beiträge im Unterrichtsgespräch gewertet. 

 Die Intensität der Auseinandersetzung zeigt die sich in der Beobachtung und der 
Prozessdokumentation (Portfolio). 
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Ergänzung zum Distanzunterricht für Sek I und Sek II 

 

Im Schuljahr 2020/21 gelten die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung (§29SchulG 

i.V.m. den Kernlehrplänen bzw. Lehrplänen verankerten Kompetenzerwartungen) und zur 

Leistungsbewertung (§48 SchulG i.V.m. den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen) 

laut Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 

52 Schulgesetz NRW auch für die im Distanzlernen erbrachten Leistungen.  

 

Leistungen, die im Distanzlernen erbracht werden, werden in der Regel in die Bewertung der 

sonstigen Leistung im Unterricht einbezogen. Sie können Gespräche über den 

Entstehungsprozess und Lernwege beinhalten und mit der Abgabe einer 

Selbstständigkeitserklärung verbunden sein. Hierbei ist der Grundsatz der Chancengleichheit zu 

wahren, indem nach Möglichkeit die Rahmenbedingungen (z.B.: digitale Ausstattung, ruhiger 

häuslicher Arbeitsplatz) in den Blick genommen werden.  

 

Die Grundlagen zur Leistungsbewertung, die von den jeweiligen Fachschaften mit Blick auf die 

Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Distanzlernen angepasst wurden, werden 

hinreichend klar und verbindlich festgelegt und Schüler*innen und deren Eltern kommuniziert 

(vgl. homepage).  

 

Die Kriterien der Bewertung müssen transparent sein. Sie beruhen auf der Grundlage der 

geltenden schulinternen Lehrpläne (s. homepage) sowie auf den im Präsenz- und 

Distanzunterricht vermittelten Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.  

 

Die folgenden Ausführungen ergänzen das auch im Distanzunterricht geltende 

Leistungsbeurteilungskonzept im Fach Kunst / Leistungsanforderung und Leistungsbewertung, 

welches auch auf der Homepage unter  

https://jan-joest-

gymnasium.de/Leistungsbewertung/Leistungsbewertungskonzept_Kunst__Sek_I_und_Sek_II.pdf 

veröffentlicht ist.  

 

Mögliche Beurteilungsformen der sonstigen Mitarbeit im Distanzunterricht  

 

Dies stellt eine mögliche Auswahl dar und ist keine geschlossene Vorgabe für Lehrerinnen und 

Lehrer. Es soll in der Entscheidung des jeweiligen Fachlehrers/der Fachlehrerin bleiben, in 

welcher Form er/sie die Überprüfung von Leistungen, erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

im Rahmen der sonstigen Mitarbeit beurteilen kann. 

 

• Bearbeitung praktischer künstlerischer Aufträge (sowohl Lern-/Übungsaufgaben, als auch 

Leistungsaufgaben in geschlossenen, halboffenen und offenen Aufgabenformaten) 

• Erklärvideos (Prinzip des Flipped Classroom) 

• Projektarbeit (Lerngegenstand wird aus verschiedenen Perspektiven individuell, umfassend 

und intensiv ggf. fächerübergreifend bearbeitet, am Ende Präsentation der Ergebnisse) 

• Anfertigen schriftlicher  Ausarbeitungen (z.B. Bildbeschreibung, Bildanalyse, schriftliche 

Referats- oder Präsentationsausarbeitungen, etc.)  

https://jan-joest-gymnasium.de/Leistungsbewertung/Leistungsbewertungskonzept_Kunst__Sek_I_und_Sek_II.pdf
https://jan-joest-gymnasium.de/Leistungsbewertung/Leistungsbewertungskonzept_Kunst__Sek_I_und_Sek_II.pdf
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• Teilnahme am Unterrichtsgespräch (Sachbezug, Eigenständigkeit, Kooperation) in Form von 

Videokonferenzen (ggf. in Teilgruppen, je nach Kursstärke), ggf. Moderation von Teilen des 

Unterrichtsgespräches 

• Präsentation von Ergebnissen aus Partner- oder Gruppenarbeiten und Projekten in Form von 

Videos/ Stop-Motion-Filmen/ Podcasts oder Ähnlichem  

• Erstellen von themenbezogenen Dokumentationen (z.B. Portfolios, Plakate, Materialien für 

eine Dropbox, Künstlersteckbriefe) über Moodle- Einstellung 

 

 

Rückmeldungen an Schülerinnen und Schüler könnte in folgenden Formen erfolgen  

 

• Moodle-Information über Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit bei der Erledigung von Aufgaben 

• Überarbeitung eigener praktischer Arbeiten unter Einbeziehung eines vorher durch den 

Fachlehrer/ die Fachlehrerin gegebenen Feedbacks (z.B. Korrekturen über Tablet/ 

Bildbearbeitungsapp) 

• Beurteilungen anhand zuvor thematisierter Kriterien (z.B. Bewertungsraster), damit 

Transparenz entsteht 

• ggf. Telefonat, z. B. zum Entstehungsprozess/ Bearbeitung 

• Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses und des entstandenen Produktes durch den 

Schüler/die Schülerin 

• Individuelles Lehrerfeedback zur sachlogischen Korrektheit, Differenziertheit und 

fachsprachlichen Angemessenheit bei der Erledigung von Aufgaben; Strukturiertheit der 

Beiträge (z.B. bei Bildanalysen)   Rückmeldungen erfolgen stichprobenartig und werden durch 

Musterlösungen unterstützt 

• Nutzung diverser Feedbackmöglichkeiten auf Moodle, z.B.  „Moodle-Selbsttest-Funktion“ (z.B. 

Multiple Choice) bei geschlossenen Aufgabentypen, Chat, Peerfeedback, Mail  

• andere Formen der Rückmeldung sind möglich  

 

 

 

 
 
 


